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RS OGH 1967/5/8 Bkd7/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1967

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Die Haftungsübernahme durch einen Rechtsanwalt kann ein Disziplinarvergehen begründen, wenn sich der

Rechtsanwalt im Zeitpunkt der Haftungsübernahme nicht in der entsprechenden 6nanziellen Lage be6ndet, um

allfälligen Inanspruchnahmen sofort entsprechen zu können.
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